
 

 

Gemeinde Brünisried 
 

April 2025 

 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr Telefon 026 419 21 39 
Mittwoch 09:00 – 11:30 Uhr   

15:00 – 19:00 Uhr 
Fax 026 419 03 90 

Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr Homepage www.bruenisried.ch 
Jeden 1. Samstag im Monat 09:00 – 11:00 Uhr 
geöffnet 

E-Mail gemeinde@bruenisried.ch 

 

 
 

  

 

Einladung 
zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom Freitag, den 09. Mai 2025 um 
20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Brünisried 
 
Traktanden 1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. November 2024 

wird nicht verlesen, kann eingesehen werden 
 2. Jahresrechnung 2024 
 3. Wahl der externen Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2025-2027  
 4. Gesundheitsversorgung Sensebezirk: Beschlüsse betreffend Projekt «eine 

gemeinsame Trägerschaft für Pflegeheime und Spitex» 
 5. Informationen zur Zukunft der Gemeinde Brünisried 
 6. Verschiedenes 
     
       
    Der Gemeinderat 

 



Erklärungen zur Traktandenliste 
 

Traktandum 1  

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. November 2024 
Auszug aus dem Protokoll 

Anwesende: 34 Mitbürger und Mitbürgerinnen 
Vorsitz:  Walter Marti, Ammann 
Protokoll: Carmen Weber, Gemeindeschreiberin 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

 Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 
 Das Friedhofreglement wird einstimmig genehmigt.  
 Das Reglement über die Abfallbewirtschaftung wird einstimmig genehmigt.  
 Die Budgets 2025 der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung werden einstimmig 

genehmigt. 

Das ausführliche Protokoll kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. An der 
Gemeindeversammlung wird dieses nicht verlesen, jedoch zur Genehmigung unterbreitet. 

 
Traktandum 2 

Jahresrechnung 2024 
 2.1 Finanzieller Überblick 
 2.2  Beschluss und Antrag 
 2.3 Bilanz 
 2.4 Erfolgsrechnung 
 2.5 Investitionsrechnung 

Der Gemeinderat beantragt die vorgelegte Jahresrechnung 2024 inklusive Nachtragskredite und 
Ergebnisverwendung zu genehmigen. 

 
 

 



2. Jahresrechnung 2024 
Den detaillierten Bericht der Jahresrechnung 2024 kann man auf der Homepage https://www.bruenisried.ch 
herunterladen. Bei Bedarf kann der Bericht in Papierform bei der Gemeindeverwaltung Brünisried bezogen werden. 

 

2.1 Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung 

 

 

2.2 Beschluss und Antrag 

 

 



 

 

2.3 Bilanz 
 

 

 



2.4 Erfolgsrechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Investitionsrechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Traktandum 3  

Wahl der externen Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2025 - 2027  

Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) verlangt gemäss Art. 57 die Bezeichnung 
einer externen Revisionsstelle für die Kontrolle der Buchhaltung und der Jahresrechnung. Die 
Revisionsstelle wird auf Antrag der Finanzkommission durch die Gemeindeversammlung gewählt.  
Die Revisionsstelle wird für die Kontrolle von maximal drei Rechnungsjahre gewählt. Eine oder 
mehrere Wiederwahlen sind möglich, wobei die Dauer des Mandats nicht mehr als sechs 
aufeinanderfolgende Jahre betragen darf.  
Mit der Genehmigung der Jahresrechnung 2024 endet das Revisionsmandat für die CORE Revision AG 
nach sechs aufeinanderfolgenden Jahren, und es muss eine andere Revisionsstelle gewählt werden. 
Die Finanzkommission schlägt vor, die axalta Revisionen AG für die Rechnungsjahre 2025 bis 2027 zu 
wählen. Die axalta Revisionen AG ist im Sensebezirk ansässig und verfügt über grosse Erfahrung im 
Bereich der Revisionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und erfüllt sämtliche gesetzlichen 
Anforderungen, um dieses Mandat neu ausführen zu können.  

Die Finanzkommission beantragt der Gemeindeversammlung, die axalta Revisionen AG für die 
Rechnungsjahre 2025 bis 2027 zu wählen.  

 
 

Traktandum 4  
Gesundheitsversorgung Sensebezirk: Beschlüsse betreffend Projekt «eine gemeinsame 
Trägerschaft für Pflegeheime und Spitex» 

Ausgangslage und Zielsetzungen 

Der Bedarf an Leistungen durch Pflegeheime und die Spitex wird durch die demographische Entwicklung 
zunehmen. Durch eine bezirksweite gemeinsame Organisation können die Angebote der gesamten 
Gesundheitsversorgung (ambulante und stationäre Pflege und Betreuung im Alter) für die Bevölkerung in 
Zukunft besser sichergestellt werden. Durch eine bezirksweite Organisation können wertvolle Ressourcen 
gemeinsam genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Dies kann mittel- bis langfristig die 
Kostensteigerung im Betrieb (pro Bett) dämpfen. Das Projekt «Eine gemeinsame Trägerschaft für 
Pflegeheime und Spitex» soll diese Zielsetzungen angehen.   
 
Politischer Prozess und politische Prüfung  

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Gemeindeverband Gesundheitsnetz Sense vom 
29.11.2023 wurde entschieden, das obgenannte Projekt in die Konzeptionsphase zu überführen. An 
der Delegiertenversammlung vom 27.11.2024 wurde die finanzielle Abwicklung des Projektes 
vorgestellt und erläutert. Alle Gemeinden wurden eingeladen, die finanzielle Abwicklung sowie die 
Auswirkungen auf die einzelne Gemeinde in einer Simulation zu prüfen. Diese Präsentation erfolgte 
am 17. und 18.12.2024. 
Anlässlich der Vernehmlassung durch alle Gemeinden vom 17.12.2024 bis zum 11.2.2025 kamen in 
Bezug auf die finanzielle Abwicklung von 15 Gemeinden keine weiteren Anliegen mehr hinzu. Alle 15 
Gemeinden sowie alle betroffenen Gemeindeverbände der aktuellen Pflegeheime, die Stiftung St. 
Wolfgang und der Verein Spitex Sense sind mit der Abwicklung einverstanden.  

Am 20.3.2025 an der Delegiertenversammlung des Gesundheitsnetz Sense wurde das Modell der 
finanziellen Abwicklung formell beschlossen.  



  

Finanzieller Aufbau der gemeinsamen Trägerschaft „Senseera Gesundheit AG“ 

Alle 15 Gemeinden gründeten am 20.3.2025 im Rahmen ihrer Exekutivkompetenz (Gemeinderat) 
gemäss ihren jeweiligen Finanzreglementen die gemeinnützige „Senseera Gesundheit AG“ mit einem 
Aktienkapital von CHF 250‘000. Die Gemeinden sind gemäss ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung per 
31.12.2023 an der „Senseera Gesundheit AG“ beteiligt. Damit die „Senseera Gesundheit AG“ mit 
genügend Kapital ausgestattet wird, soll das von allen 15 Sensler Gemeinden finanzierte Pflegeheim 
Maggenberg in Tafers in das Eigenkapital der Senseera Gesundheit AG eingebracht werden. Eine 
weitere Finanzierung der Gemeinden für den Start der „Senseera Gesundheit AG“ ist so nicht mehr 
notwendig.  
Die übrigen Pflegeheime der aktuellen Organisationen (Gemeindeverbände Aergera, Bachmatte, St. 
Martin sowie die Stiftung St. Wolfgang) und der Verein Spitex Sense werden ebenfalls mittels 
Vermögensübertragung in die „Senseera Gesundheit AG“ eingebracht. 

Gleichstellung aller Gemeinden betreffend bisherige Investitionen    

Die bisherige ungleiche Praxis bezüglich Finanzierung von Investitionen in den Gemeindeverbänden, 
der Stiftung und des Verein Spitex wurde aufgearbeitet. Damit alle Gemeinden gleichgestellt werden, 
sind Rückführungen von Schulden oder geleisteten Investitionen an die Gemeinden vorgesehen.  

In der nachfolgenden Tabelle finden die Gemeinden ihren Anteil an der Rückführung der bereits 
übernommenen Investitionen/Schulden.  

Basis der Simulation sind die Jahresrechnungen per 31.12.2023. Werte können variieren, da diese 
per 31.12.2025 übertragen werden.  

(Verteilung nach zivilrechtlicher Bevölkerung per 31.12.2023)  

 
1* Stiftung St. Wolfgang: Die Investitionen wurden jeweils durch die Stiftung vollumfänglich 
finanziert (mittels Bankdarlehen). Die Bankdarlehen werden vollumfänglich in die „Senseera 
Gesundheit AG“ übertragen. Die Gemeinden haben keine Investitionsbeiträge geleistet und mussten 

Berechnungs-
grundlagen

 Anteil Rückführung 
Investitionsbei-
träge/Schulden 

 Anteil Rückführung 
Investitionsbei-
träge/Schulden 

 Anteil Rückführung 
Investitionsbei-
träge/Schulden 

 Anteil Rückführung 
Investitionsbei-
träge/Schulden 

 Anteil Rückführung 
Investitionsbei-
träge/Schulden 

Gemeinde
zivilrechtliche 
Bevölkerung
31.12.2023*

 PH St. Martin  PH Bac hmatte  PH Aergera  Stiftung St. 
Wolfgang 

 Spitex Sense 

Bösingen 3’341

Brünisried 700 773’895.10              

Düdingen 8’939

Giffers 1’684 139’083.70              

Heitenried 1’403 438’382.00              

Plaffeien 3’668 4’055’210.40          

Plasselb 1’059 1’170’792.75          1* 2*

Rechthalten 1’152 95’145.15                

St. Silvester 1’014 83’747.55                

St. Ursen 1’441 508’105.30              

Schmitten 4’300

Tafers 7’900 2’785’587.70          

Tentlingen 1’358 112’158.95              

Ueberstorf 2’400

Wünnewil-Fla. 5’722

Total 46’081 3’732’075.00          5’999’898.30          430’135.30              0.00 0.00



  

keine Schulden aufnehmen. Aus diesem Grund entsteht keine Rückführung an die Gemeinden der 
Investitionen oder Schulden. 
2*Beim Verein Spitex Sense wurden keine grösseren Investitionen getätigt. Die laufenden 
Investitionen hat der Verein Spitex direkt eigenständig finanziert. Die betrieblichen Aktiven werden 
mit den betrieblichen Verbindlichkeiten übernommen. Über die Auflösung des Vereinsvermögens 
bestimmt die Mitgliederversammlung. 

Zeitliche Abwicklung bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden, Stiftung und Verein Spitex 

Die Abwicklung der finanziellen Transaktion zeigt sich zeitlich wie folgt:   

Transaktion 
Gründung der „Senseera Gesundheit AG“ durch die Gemeinden (Barliberierung) 20.3.2025 
Einbringung des Pflegeheimes Maggenberg in die „Senseera Gesundheit AG“ 1.1.2026 
Einbringung der übrigen Pflegeheime sowie der Spitex in die „Senseera Gesundheit 
AG“ 

1.1.2026 

Auflösung der Gemeindeverbände, der Stiftung, des Vereins Spitex Sense 1.1.2026 
 
Die Einbringung der Pflegeheime und des Vereins Spitex Sense in die Senseera Gesundheit AG erfolgt 
rückwirkend per 1.1.2026 nach den entsprechenden Entscheidversammlungen (Stiftungsrat, 
Delegiertenversammlungen, Gemeindeversammlungen, Vereinsversammlung) im Frühling 2026.  
 
Auswirkungen auf die Gemeinden  

 Bereits heute wird die Belegung der Pflegeheimplätze über den ganzen Bezirk koordiniert.  Dabei 
wird versucht, die Wünsche der zukünftigen Bewohner betreffend Standort zu berücksichtigen. 
Die Senseera Gesundheit AG ändert daran nichts.  

 Durch den Zusammenschluss aller Heime können alle Gemeinden die Herausforderungen 
gemeinsam angehen. Die Schaffung und Finanzierung von notwendigen und kostenintensiven 
Pflegeheimplätzen und anderen Leistungen für die ältere Bevölkerung wird gemeinsam 
angegangen und getragen. Dies entlastet die einzelne Gemeinde.  

 Die Kosten pro Bett sind aktuell in den verschiedenen Pflegeheimen sehr unterschiedlich. Dies 
hängt auch von der Anzahl Betten pro Heim und auch der bisherigen Entwicklung der 
bestehenden Trägerschaften zusammen. Mit dem bezirksweiten Zusammenschluss profitieren 
einzelne Gemeinden von den tieferen Kosten pro Bett in anderen Trägerschaften. 

 Gemeinden, welche in den letzten Jahren Investitionskosten für die Pflegeheime übernommen 
haben, erhalten diese Kredite zurück (vgl. Tabelle oben). 

 
Grundlagen für die Entscheidung durch die Gemeindeversammlung 

Auf der Basis des Gesetzes über die Gemeinden (GG, SGF 140.1) sowie der Statuten des 
Gemeindeverbandes Pflegeheim Bachmatte ist ein Beschluss betreffend Übertragung des 
Pflegeheimes Bachmatte durch die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes, unter 
Vorbehalt der Zustimmung der entsprechenden Verbandsgemeinden, zu treffen. Bei den 
Verbandsgemeinden sind die Gemeindeversammlungen dafür zuständig.   
Die gleiche Regelung gilt betreffend Bezirkspflegeheim Maggenberg, an dem alle Gemeinden 
beteiligt sind.  

Anträge an die Gemeindeversammlung  

1) Genehmigung der finanziellen Abwicklung des Projektes „Eine gemeinsame Trägerschaft für 
Pflegeheime und Spitex“.  



  

 
2) Grundsatzentscheid, das Pflegeheim Bachmatte (alle Aktiven und Passiven) des 

Gemeindeverbandes Bachmatte per 1.1.2026 zu den Werten per 31.12.2025 in die „Senseera 
Gesundheit AG“ zu übertragen.  

 
3) Grundsatzentscheid, dass im Nachgang der Abwicklung der Vermögensübertragung die Auflösung 

des Gemeindeverbandes Bachmatte vollzogen wird.  
 
4) Grundsatzentscheid, das Bezirks-Pflegeheim Maggenberg (alle Aktiven und Passiven) des 

Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense per 1.1.2026 zu den Werten per 31.12.2025 in die 
„Senseera Gesundheit AG“ zu übertragen.  

 
5) Grundsatzentscheid, dass im Nachgang der Abwicklung der Vermögensübertragung des 

Pflegeheimes Maggenberg der Übergang des Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense in den 
Mehrzweckverband und die damit verbundene Auflösung des Gemeindeverbandes 
Gesundheitsnetz Sense vollzogen wird.  

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf die vorgenannten 
Erläuterungen, Punkt 1) zu genehmigen und den Grundsatzentscheiden Punkte 2) und 3) des 
Gemeindeverbandes Bachmatte sowie den Punkten 4) und 5) des Gemeindeverbandes 
Gesundheitsnetz Sense zuzustimmen.  

 
 
Traktandum 5 

Informationen zur Zukunft der Gemeinde Brünisried 
Mit dem Ende der Legislatur 2021-2026 macht sich der Gemeinderat Gedanken, wie es mit der 
Gemeinde Brünisried weiter gehen soll.            
Der Gemeinderat möchte Ihnen die neuen Strukturen im Bezirk erläutern und auch seine Gedanken 
und Ideen für die Eigenständigkeit der Gemeinde vorstellen und hofft auf einen konstruktiven Dialog 
mit den Anwesenden.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Allgemeine Mitteilungen 
 

Gemeindeverwaltung: Öffnungszeiten 
Vor Feiertagen ist die Gemeindeverwaltung wie folgt geöffnet:   
Mittwoch, 28.05.2025: 09:00 Uhr bis 11:30Uhr und 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (vor Auffahrt) 
Mittwoch, 18.06.2025: 09:00 Uhr bis 11:30Uhr und 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (vor Fronleichnam) 

Zivilstandsdokumente 
Die Bestellung von Zivilstandsdokumenten kann über die Online-Dienste des Kantons im virtuellen Schalter 
(www.fr.ch/bestellen) erfolgen.  

Betreibungsregisterauszug 
Ein Betreibungsregisterauszug kann ebenfalls über den virtuellen Schater des Kantons 
(www.fr.ch/bestellen) bestellt werden.  

Strafregisterauszug 
Einen Strafregisterauszug ist über die Internetseite www.strafregister.admin.ch oder über eine Poststelle zu 
bestellen.  

Amtsblatt des Kantons Freiburg 
Seit dem 1. Januar 2024 kann die digitale Version des Amtsblattes des Kantons Freiburg kostenlos auf der 
Webseite www.abl.fr.ch konsultiert werden. Das Archiv führt jeweils die Ausgaben der letzten drei Monate. 

Kehricht 
Öffnungszeiten der Deponie 
Die Deponie ist wie folgt geöffnet: Jeden Samstag von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet.  
Bis Ende Sommerzeit (26.10.2025) ist die Deponie auch jeden Mittwochabend von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr 
geöffnet.  

Der Container in der Sammelstelle ist nur für die Entsorgung von kleineren Sachen, die bei der Entsorgung 
anfallen, gedacht. Abfälle, wie z.B. Haushaltskunststoffe, können bei den Entsorgungszentren der Region 
(z.B. Angelo Raetzo AG in Alterswil oder Küffer AG in Galtern, Tafers) gebührenpflichtig entsorgt werden.  

Sammelstelle Halta 
Folgende Abfälle können in der Sammelstelle Halta entsorgt werden: 
- Aluminium und Stahlblech 
- Kapseln aus Aluminium (nur Nespresso-Kapseln) 
- Grüngut (nicht in die Grüngutsammlung gehört jeglicher nicht biogene Abfall (z.B.  
  Katzenstreu) oder Kleintiermist)  
- Glas (nicht in die Glassammlung gehören Trinkgläser, Keramik, Spiegel, usw.) 
- Öl (Speiseöl und Mineralöl) 
- Papier & Karton  
- Textilien und Schuhe 

Ordentliche Kehrichtabfuhr:   
Verschiebedaten 
Ostermontag, den 21.04.2025 auf Dienstag, den 22.04.2025 



Pfingstmontag, den 09.06.2025 auf Dienstag, den 10.06.2025 
Maria Empfängnis, den 08.12.2025 auf Dienstag, den 09.12.2025 

Hinweis 
Wir bitten Sie nur Kehrichtsäcke, die mit einer Abfallgebührenmarke der Gemeinde Brünisried beklebt 
sind, bereitzustellen.  

Spartageskarte Gemeinde 
Seit Anfang 2024 steht das neue Angebot der SBB, die «Spartageskarte Gemeinde», zur Verfügung. Die 
Tageskarten können nur direkt am Schalter der Gemeindeverwaltung gekauft werden, es werden keine 
Bestellungen per Telefon oder E-Mail entgegengenommen. Auf der Homepage www.spartageskarte-
gemeinde.ch können Sie sich einen Überblick über die Verfügbarkeit und Preise verschaffen.  

Öffentliche Beleuchtung 
Mit der Änderung des Energiegesetzes soll die Lichtverschmutzung und der Energieverbrauch im Kanton 
reduziert werden. Der Staatsrat hat die Ausführungsbestimmungen zu dieser Gesetzesänderung 
beschlossen und diese gelten seit 1. Juli 2023. Seit diesem Datum müssen Leuchtreklamen und 
Beleuchtungen in Geschäften und Ausstellungen sowie auf Baustellen von Mitternacht bis 5 Uhr 
ausgeschaltet werden. Die Nachtabschaltung der öffentlichen Beleuchtung zwischen Mitternacht und 5 Uhr 
muss bis Ende Dezember 2028 umgesetzt werden. Die Gemeinde Brünisried wird im Verlauf des Sommers 
2025 diese Nachtabschaltungen vornehmen.  
Die Gemeinde Brünisried hat, um die Lichtverschmutzung und den Energieverbrauch im Gemeindegebiet zu 
reduzieren, im März 2025 die Strassenleuchten mit LED-Leuchten ausgestattet.  
 

 

Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung von Brünisried auf 
den Verein FIRST RESPONDER PLUS aufmerksam machen. Wie 
wir alle wissen, zählt in einem medizinischen Notfall jede 
Minute und es dauert meist eine gewisse Zeit, bis eine 
Ambulanz bei uns im Oberland eintrifft. Genau hier schliesst 
FIRST RESPONDER PLUS die Lücke. Privatpersonen wohnhaft 
direkt in den Gemeinden erfahren eine umfassende Schulung, 
um im Notfall die Ersthilfe zu leisten. Ausgerüstet mit 
Defibrillator, Notfallrucksack und Sauerstoff, kann die Zeit 
zwischen Alarmierung und dem Eintreffen der Ambulanz 
überbrückt werden. Eine Alarmierung erfolgt zeitgleich mit 
dem Rettungsdienst durch die Einsatzzentrale 144. Der 
einsatzbereite FIRST RESPONDER PLUS quittiert den Notfall 
und begibt sich zum Einsatzort, um erste Hilfe zu leisten.  

 

Die Gemeinde Brünisried unterstützt den Verein bereits und hat auch Einblick in die finanziellen 
Verhältnisse. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch private Gönnerbeiträge und Sponsoren. 
Ohne weitere Gönner und Sponsoren wird es diesen Verein in dieser Art in den nächsten Jahren wohl 
nicht mehr geben. Ebenfalls ist noch nicht absehbar, wann und ob eine Bezirks- oder Kantonallösung 
gefunden werden kann.  
Das Notfallequipment mit Defibrillator und entsprechender Wartung ist dabei der grösste Kostenpunkt. 
Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung anregen, sich Gedanken zu machen, ob sie diesen Verein 
ebenfalls unterstützen möchten. Weitere Information finden Sie unter www.fr-plus.ch – ebenfalls wie 
man spenden kann. 

 



        
      

   GEMEINDE BRÜNISRIED 
 
 
 

Gebäudereinigung (25%) 
 
Die Gemeinde Brünisried sucht per sofort, oder nach Vereinbarung, eine Unterstützung des Teams im Bereich 
der Gebäudereinigung und Unterhalt für das Schulgebäude und die Mehrzweckhalle in Brünisried. Das 
Schulgebäude beinhaltet drei Klassenräume, ein Lehrerzimmer, ein Bastelzimmer, div. kleinere Technikräume, 
sanitäre Einrichtungen wie auch zwei Treppenhäuser. In der Mehrzweckhalle befindet sich die Sporthalle mit 
Geräteraum, Garderoben und sanitäre Einrichtungen, Vereinsräume und die Gemeindeverwaltung.  
 
Ihre Hauptaufgaben und Verantwortungen: 
 

 Sie pflegen, reinigen und unterhalten die Schulanlage und die Mehrzweckhalle inkl. Aussenbereich 
(ohne Rasenpflege und Winterdienst)  

 Verantwortung für Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit und Hygiene auf den Anlagen 
 Grundreinigung während den Sommerferien in beiden Gebäuden  
 Ansprechpartner für Lehrpersonal, Verwaltung und Benutzer der Anlagen für Wünsche und Anliegen, 

wie auch z.B. bei Anlässen für Schlüsselübergabe an Vereine oder Private 
 

 
Abwart / Abwartin (40%-60%) 

 
Die Gemeinde Brünisried sucht per Januar 2026 einen Abwart / eine Abwartin für das Schulgebäude und die 
Mehrzweckhalle in Brünisried. Dies beinhaltet die Gesamtverantwortung über sämtliche Gebäude auf dem 
Areal, inkl. dem neuen Anbau.  
 
Ihre Hauptaufgaben und Verantwortungen: 
 

 Verantwortung für den störungsfreien Gebäudebetrieb inkl. Gebäudereinigung sowie für Betrieb, 
Wartung und Überwachung der Haustechnik 

 Verantwortlich für den reibungslosen Unterrichtsraumbetrieb 
 Ausführung/Organisation von kleineren Unterhalts-/Reparaturarbeiten sowie Mithilfe/Koordination 

bei der Umsetzung von Bau-/Unterhaltsmassnahmen 
 Unterstützung des Reinigungsteams 
 Koordination von Service- und Wartungsarbeiten zusammen mit dem Gemeindearbeiter, der 

Verwaltung, oder externen Dienstleistern 
 Nach Vereinbarung: Unterstützung des Gemeindearbeiters z.Bsp. bei Winter- und Deponiedienst 
 Ansprechpartner für Lehrpersonal, Verwaltung und Benutzer der Anlagen für Wünsche und Anliegen, 

wie auch z.B. bei Anlässen für Schlüsselübergabe an Vereine oder Private 
Profil: 
 

 Berufserfahrung im Unterhalt und in der Reinigung von Gebäuden und Infrastruktur 
 Abgeschlossene Berufsausbildung mit Vorteil im Bereich der Hauswartung, Reinigung oder 

Betriebsunterhalt, selbständige und strukturierte Arbeitsweise, Allrounder-Qualitäten 
 Technisches Geschick, um kleinere Arbeiten selbständig durchführen zu können  
 Flexibilität/Bereitschaft abends oder auch mal an einem Wochenende zu arbeiten, je nach Anlass 
 Wohnliche Nähe zu Brünisried von Vorteil 

 
Was können sie erwarten: 
 

 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 Abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich 
 Ein hohes Mass an Selbständigkeit und Raum für Eigeninitiative 
 Selbständige Einteilung der Arbeitszeiten 

 
Bei Fragen können Sie sich gerne an den zuständigen Gemeinderat Alexander Weber wenden (079 654 97 80 / 
alexander.weber@bruenisried.ch). Ihre komplette Bewerbung können Sie per Post einreichen unter Gemeinde 
Brünisried, Freiburgstrasse 16, 1719 Brünisried, oder via E-Mail unter gemeinde@bruenisried.ch. 



 Wasserversorgung Brünisried - Information über die Qualität des Trinkwassers  

Gestützt auf Artikel 5 der «Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich 
zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)» sind die Konsumentinnen und Konsumenten jährlich 
mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers im Verteilnetz zu informieren.  

A. Versorgung ab Reservoir Rüdenweid:  
Betrifft das Gebiet der unteren Druckzone, ab Stockacher und Halta, bis an die Gemeindegrenzen von 
Rechthalten und St. Ursen.  

1. Chemische und mikrobiologische Qualität / Nitratgehalt 
Das Wasser wurde mehrmals durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
untersucht. Alle Proben entsprachen den untersuchten chemischen und mikrobiologischen 
Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. 

2. Gesamthärte 
Das Wasser weist im Netz eine Gesamthärte von 31 Französische Härtegrade auf.    
       
3. Nitratgehalt 
Der Nitratgehalt im Netz betrug 17 mg/l (Toleranzwert max. 40mg/l) 
 
4. Herkunft des Wassers 
Das Trinkwasser aus zwei Quellen bei der Hohlmatt und einer Quelle im Tromoos. 

5. Behandlung 
Das Wasser wird vorsorglich nach den Angaben des Kantonslabors mit der UV-Anlage behandelt.  

 B. Versorgung ab Reservoir Egg, der Wasserversorgung Plaffeien:  
Betrifft das Gebiet der oberen Druckzone, Berg, Buche und Menzisberg. 

1. Chemische und mikrobiologische Qualität 
Das Wasser wurde durch das Kantonslabor untersucht. Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, 
den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. 

2. Gesamthärte in französischen Härtegraden 
Das Wasser weist im Netz eine Gesamthärte von 19 Französische Härtegrade auf.  

3. Nitratgehalt 
Der Nitratgehalt im Netz betrug 6 mg/l. (Toleranzwert max. 40 mg/l) 

4. Herkunft des Wassers 
Das Trinkwasser wird durch Einspeisung der Gemeinde Plaffeien bezogen. 

6.  Behandlung 
Das Wasser wird vorsorglich nach den Angaben des Kantonslabors mit der UV-Anlage behandelt. 

7. Zusammenfassung 
Das Wasser der Versorgung Brünisried und Plaffeien ist lebensmittelrechtlich zulässig und kann zum 
Trinken sehr empfohlen werden.  
 
Auskünfte:  Gemeindeverwaltung: Tel 026 419 21 39 oder Ressortchef Piller Adrian: Tel 079 130 05 55 
 
Hinweis: Die Wasserbezüger werden gebeten, die Wasserzähler periodisch zu kontrollieren, damit 
Leitungslecks sofort behoben werden können.  
 

 


